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§ 29
Besuchskommissionen

(1) Der Stadtrat der kreisfreien Stadt oder der Kreistag des Landkreises, in deren Gebiet sich 
eine Einrichtung im Sinne des § 12 Abs. 1 befindet, soll für jeweils fünf Jahre eine 
Besuchskommission berufen. Aufgabe der Besuchskommission ist es, die Einrichtungen in 
Abständen von längstens einem Jahr zu besichtigen, um zu prüfen, ob die Rechte der 
untergebrachten Personen nach diesem Gesetz gewahrt werden. Der Besuchskommission ist 
ungehinderter Zugang zu den Einrichtungen zu gewähren. Bei den Besichtigungen ist den 
untergebrachten Personen Gelegenheit zu geben, Wünsche und Beschwerden vorzutragen. 
Die Einrichtungen sollen die Besuchskommission bei ihrer Tätigkeit unterstützen.

(2) Die Mitglieder der Besuchskommission dürfen an Überprüfungen nicht mitwirken, die sich 
auf Einrichtungen beziehen, in denen sie beschäftigt sind. Sie sind zur Verschwiegenheit in 
persönlichen Angelegenheiten der untergebrachten Personen verpflichtet.

(3) Die Besuchskommission legt dem Stadtrat oder dem Kreistag, der sie berufen hat, nach 
jeder Besichtigung einen Bericht mit dem Ergebnis der Überprüfung vor.

(4) Die Mitglieder der Besuchskommission erhalten für ihre Tätigkeit Entschädigung für
Zeitversäumnis und Aufwand sowie Ersatz der Fahrtkosten nach den §§ 1 bis 5 und 9 bis 11 
des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter in der Fassung vom 1. 
Oktober 1969 (BGBl. I S. 1753) in der jeweils geltenden Fassung. Die Festsetzung und 
Auszahlung der Entschädigung und des Fahrtkostenersatzes erfolgt durch die nach Absatz 1 
Satz 1 zuständige Stadt- oder Kreisverwaltung.
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